
· 14. bittet alle Staaten, mit UnteIstiltzung der zustllndigen mit dem Menschenhandel, wie zwangSweise Hausbaltsarbeit, 
nicbtstaatlichen Organisationen geeignete Maßnahmen ZU Scheinehen, SchWlll7.81"beit und Scheinadoptionen, 
ergreifen, um Wanderarbeitnebmerinnen, die infolge einer 
Verletzung ihrer Rechte unter anderem durch skrupellose Ar
beitgeber undIoder Anwerber tnmmatisim worden sind, Unter
stIltzungadienate zu gewllhren, Ressourcen fIIr ihre physische 
und psychische Rehabilitation zur Verfllgung ZU stellen und 
ihre Rilckkehr in ihre Herkunftslllnder zu erleichtern; 

15. bittet den Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und den Neunten Kongreß der 
Vereinten Nationen fIIr Verbrechensverhiltung und die· 
Behandlung StraffiIlliger, die Frage des Frauen- und Ml!dchen
handels sowie des Handels mit 1ugendlichen in ihre jeweiligen 
Aktionsprogramme aufzunehmen; 

16. ersucht den GeneralsekreUir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlinfzigsten Thgung über die Durcbtllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, einscbließlich inabesondere 
über den Bericht der Sonderberichtelstatleiin zur Frage der 
Gewalt gegen Frauen. 

94. PlenarsUvmg 
23. Dezember 1994 

491166. Frauen· und MlIdehenhandel 

Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung Ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an WIltde und Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die in der 
Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, 

sowie in Bekrliftirm,g der in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschentechte ,der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau", den interna
tionalen Menschentechtspakten17, der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Rechte des 
Kindes" und der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen' • niedergelegten Gnmdsätze, 

daran erinnernd, daß in der Erkli1rung und dem Aktions
progmmm von Wien, die am 25. 1nni 1993 von der WeIt
konferenz über Menschentechte verabschiedet worden', 
hekriiftigt worde, daß die Menschenrechte der Frauen und 
MlIdchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestand· 
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

iJberzeugt von der Notwendigkeit, alle Formen der sexuel
len Gewalt und des Sexhandels zu beseitigen, die die Men
schenrechte von Frauen und MlIdchen verletzen, 

unter Verurteilung der unerIanbten und belmIichen Ver
bringung von Personen über nationale und internationale 
Grenzen hinweg, weitgehend aus EntwicklungslJindem und 
einigen Umbrucblllndem, mit dem Jetztuchen Ziel, Frauen und 
MlIdchen in Situatjonen zu bringen, in denen sie sexuell oder 
wirtschaftlich unterdrilckt und ausgebeutet werden, woraus 
Anwerber, HlIndler und Verbrechersyndikate Profit ziehen, 
sowie anderer rechtswidriger Tätigkeiten im Zu!!llmmenhang 

" Resolution 39/46, AnIaglo. 
" Resolution 48/104. 

davon Kenntnis nehmend, daß eine zunehmende AnzahI 
von Frauen und MlIdchen aus Entwicklungsllindem und aus 
einigen Umbrucblllndem Menschenhl1ndle zum Opfer fallen, 
und feststellend, daß auch 1ungen zu Opfern des Menschen· 
handels werden, 

feststellend, daß die Menschentecbtskommission in ihrer 
Resolution 1994/45 vom 4. März 199432 die Beseitigung des 
Frauenhandels gefonlert hat, 

sich dessen bewt4ßt, daß die Kommission fIIr Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege in ihrer Resolution 3/2 vom 
6. Mai 199471 beschlossen hat, auf Ihrer vierten Thgung im 
Zn!!llmmenhang mit der ErIlrterung der Frage der grenzilber· 
schreitenden organisierten KriminalitJlt den internationalen 
Handel mit Minderjllhrigen zu behandeln, 

in der Ericenntnis, daß auf nationaler, regionaler und 
inteiDationaier Ebene dringend wirksame Maßnahmen zum 
Schutz von Frauen und MlIdchen gegen diesen ruchlosen 
Handel ergriffen werden müßten, 

1. bringt Ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
VerschlIrl'ung des Problems des Menschenhandels, insbes0nde
re die Thtsache, daß der Sexhandel zunehmend in der Hand 
von Verbrechersyndikaten ist und daß sich der Frauen· und 
Mlidchenhandel internationalisiert hat; 

2. begrqfJt das Aktionsprogramm der vom 5. bis 
13. September 1994 in Kairo abgebaJtenen Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem unter 
anderem alle Regierungen aufgefordert worden, den interna
tionalen Menschenhandel mit Migranten, inabesondere zum 
Zweck der Prostitution, zu vmbindem und die Regierungen der 
Aufnahme- wie auch der Herkunftsllinder aufgefordert 
worden, wirksame Sanktionen gegen diejenigen zu ergreifen, 
die illegale Wanderungen organisieren, illegale Wanderer 
ausbeuten oder Handel mit illegalen Wanderern betreiben, 
inabesondere diejenigen, die in irgendeiner Form interna
tionalen Frauen- und MlIdchenhandel betreiben; 

3. legt den Regierungen, den zuständigen Organen und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
den zwischenstaatlicben und den nichtstaatlichen 0rganisatio
nen Rahe, Informationen über alle Aspekte des Frauen· und 
Mädchenhandels ZU sammeln und weiterzugeben, um die 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Bekllmpfung dieses 
Handels zu erleichtern; 

4. foniert die Regierungen NlChdrIJckllch auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Problem des Frauen- und 
Mädchenhandels zu begegnen und sichmzustellen, daß die 
Opfer die Hilfe, die Unterstützung, die Rechtsberatnng, den 
Schutz, die Behandlung und die Rehabilitation erbaJten, die sie 
benötigen, und fonIert die Regierungen nachdrilck1ich auf, in 
dieser Hinsicht zu!!llmmenzuarbeiten; 

5. fonien alle Regierungen auf, geeignete Maßnahmen 
ZU ergreifen, um ZU verhindern, daß die Menschenhlindler 
Wutschaftstlltigkeiten wie den Ansbau des Fremdenverkehrs 

" 0jJküd Records of ths llconomIc anti SodaI Coundl, 1994, SrIppk
ment No. 11 (EIl994/3I), Kap.!' AbscImltt C. 



und die Ausfuhr von Arbeitskräften mißbrauchen und aus
nutzen; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die UnteIzeichnung und 
RalifilcatiQl1 der Konvention zur Unterbindung des Menschen
handels und der Ausnutzung der Prostitution anderer", des 
Übereinkommens betteffend die Sklaverei in seiner gelinderten 
Fassung'" und aller anderen einschlägigen internationalen 
ÜbereiDktinfte beziehungsweise den Beitritt zu diesen zu 
erwägen; 

7. bl#et die betreffenden Regierungen und die zuständi
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der Öffentlichkeit 
dieses Problem verstiirkt bewußt zu machen; 

8. lenkt die Arifmerksamkelt der Sonderberichterstatterin 
der Meoscheorechmkommission flIr Gewalt gegen Fraoeo und 
der von der Unterktoomission flIr die Verhatoog von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten eingesetzten 
Arbeitsgruppe flIr die modernen Formen der Sklaverei auf das 
Problem des Frauen- und Mädchenhandels; 

9. bittet den Weltgipfel flIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfraoeokoofereoz: Maßnahmen flIr Gleichberechti
gung, Bntwick100g und Frieden und den Neunten Koogreß der 
Vereinten Nationen flIr Verbrecheosverhütoog und die 
Behandlung Straffiilliger, zu erwägen, die Frage des Fraoeo
und Mädchenhandels in ihre jeweiligen Aktionsprogramme 
aufzunehmen; 

10. e1IIJ?fiehlt. daß das Problem desFraoeo- und Mädchen
handels im Znsmnmeohang mit der Anwendoog aller ein
schlägigen internationalen ÜbereiokiInfte berilcksichtigt 
werden sollte und daß erforderlicheofaJls Maßna1mteo zur 
Stlirkuog dieser Übereinldlnfte geprüft werden sollten, ohne 
daß dndorch ihre rechtliche Aotorltät und Integrität unleI'
graben wird; 

11. ersucht den Genera!sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fIInfzigsten Thgoog unter dem Punkt "Förderung der 
Frau" einen vorläofigen Bericht aber die Durchfllhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

94. PlenßniIvmg 
23. Devnn/Jer 1994 

49/167. Verb tUDg der SItuatIon der Frauen Im Sekreta-
riat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der bestimmt, 
daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von 
Mäonero und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle 
Stellen in ihren Haupt- und Nebeoorganen nicht einscbrllokeo, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zokunftsstrategen von Nairobi zur Förderung der Frau"', 
insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

" Resolution 317 (IV). AnIago. 
,. V_ NIIIlonen, Treoty Serle3. Vol. 212, Nr.2861. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
BeschlUsse der Generalversamm1ung, des Wirtschafts.. und 
Sozialrals und anderer Organe, die sich seit der Verabschie
dung der Versammlungsresolution 2715 (XXV) vom 15. De
zember 1970, in der die Frage der Beschäftigung der Frauen 
im Höheren Dienst zum ersten Mal behoodelt worde, weiter 
mit dieser Frage befaßt haben, 

besorgt darilber, daß die Fraoen im Sekretariat, insbes0nde
re in den höheren Leitoogsebeoen, nach wie vor stark unterre
präsentiert sind, 

in der Ober:.eugung, daß die Verbesserung der Situntion 
der Fraoen im Sekretariat die Wirksamkeit und Glaubwilrdig
keit der Vereinten Nationen wesentlich erhöhen könnte, so 
auch ihre FiIhrongsrolle bei der Verhesserung der Situntion der 
Frauen in der ganzen Welt und bei der Förderung der vollen 
Teilhobe der Fraoeo an allen Aspekten der Entscheidungs
findung, 

erinnernd an das in ihren Resolutionen 4511ZS vom 
14. Dezember 1990 und 451239 C vom 21. Dezember 1990 
gesetzte und in ihren Resolutionen 46/100 vom 16. Dezember 
1991, 47/93 vom 16. Dezember 1992 und 48/106 vom 
20. Dezember 1993 bekrl!ftigte Ziel, bis 1995 einen Frauen
aoteil von insgesmnt 35 Prozent an den der gengtapbischen 
Verteilung unterliegenden Stellen zu erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steigeroogs
rate bei der Ernennung von Fraoen möglicherweise nicht 
ausreicht, om bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauen
anteils an den der gengraphischen Verteilung unterliegenden 
Stellen zu erreichen, 

unter Hinweis auf das in ihrer Resolutioo 451239 C gesetzte 
und in ihren Resolutionen 461100, 47/93 und 48/106 bekrl!ftig
te Ziel, bis 1995 einen Fraoeoanteil von ZS Prozent an den 
Dieos1pOSteD der Besoldungsgruppe 0-1 und darIlber zu 
erreichen, 

mit EnttIJusehung feststeUend, daß der Frauenaoteil an den 
Dienstposten der Besoldongsgruppe 0-1 und dariIber nach wie 
vor unannehmbar niedrig ist und weit unter dem ZS-Prozeot
ZielJiegt, 

Ken:ntnis nehmend von den Anstrengungen, die der 
Geoeralsekretlir und der Bereich Personalweseo und -manage
ment im vergangenen Jabt unternommen haben, om die von 
der GeoeraIversammlung gesetzten Ziele zur Verbesserung der 
S~onderFraoenim~~indieGesmn~flIr 
die Vorwaltoog der Homanressourcen der Organisation zu 
integrieren, sowie davon Kenntnis nehmend, daß ein solches 
omfassendes Konzept der Verbesserong der Simation der 
Frauen im Sekretariat flIrderlich sein wird, 

in Anerkell1lung dessen, wie wichtig es ist, allen Bedien
steten Chancengleichheit in der Beschäftigung zu gewlilJr.. 
leisten, 

s/eh dessen bewllßt, daß eine omfassende Politik zur 
Verhatoog sexoe1ler Bellistigong ein in1egrierender Bestandteil 
der Persona1polltik sein sollte, 

dem Generalsekretllr ihre Anerkennung aussprechend flIr 
die von ihm erlassene Verwaltongsvorscbrift betreffend Ver
fahren zur Behandlung von FiUlen sexoaJler Belllstigong"', 

.. 1rr/AJ1379. 




